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dem Verhalten der GEW ab – da steht wohl wieder 
eine Musterklage an – und sind eine klare Konse-
quenz verantwortungsloser Politik. 

Der Bologna-Prozess in der Lehrerausbildung hat 
Sie in die heutige missliche Lage gebracht. Zu die-
sem Zeitpunkt war die AfD noch nicht in diesem 
Landtag vertreten. 

Bei der Expertenanhörung im Landtag Nordrhein-
Westfalen zur Novellierung des Lehrerausbildungs-
gesetzes wurde klar Position zu Bologna bezogen. 
Professor Dr. Ursula Frost, Professor Dr. Ulrich Hei-
nen und Professor Dr. Hans Peter Klein sprachen 
sich ausdrücklich für die Revision der durch die Bo-
logna-Reform erzeugten bildungsfeindlichen Lehr-
amtsstudiengänge aus. 

(Beifall von der AfD) 

Die Lehrerausbildungsreform aus dem Jahr 2009 
war jedoch Wegbereiter für diese insbesondere aus 
besoldungsrechtlicher Sicht schier unlösbare Auf-
gabe. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Herbert Strotebeck*) (AfD): In der Anhörung ist deut-
lich geworden, dass es keine absolutistischen Maß-
nahmen gibt. Glücklicherweise werden langsam die 
ersten schlimmsten Verwerfungen beseitigt. Aber es 
ist noch sehr viel zu tun. 

Den Antrag müssen wir leider – verständlicher-
weise – ablehnen. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Strotebeck. – Für die Landesre-
gierung hat jetzt Herr Minister Lienenkämper das 
Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! An-
lässlich der heutigen zweiten Lesung des Gesetzent-
wurfs der SPD-Fraktion zur Besoldung der Einstiegs-
ämter an Grundschulen und Schulen der Sekundar-
stufe I brauche ich wohl nur die zentralen Aspekte 
noch einmal herauszuarbeiten; denn seit der ersten 
Lesung hat sich relativ wenig geändert. 

Wir haben heute schon gehört: Sieben Jahre hatte 
die Vorgängerregierung Zeit, Konsequenzen zu zie-
hen. Geschehen ist ausgesprochen wenig. 

Die neue Landesregierung hat nach ihrem Amtsan-
tritt bereits mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2018 die 
Besoldung der Konrektorinnen und Konrektoren an 
den Grund- und Hauptschulen verbessert. Ein erster 
Schritt ist gemacht. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir werden auch die notwendigen Schritte einleiten, 
um die besoldungsrechtlichen Konsequenzen aus 
der Reform der Lehrkräfteausbildung zu ziehen. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. Da keine weiteren Wortmeldungen 
vorliegen, schließe ich an dieser Stelle die Ausspra-
che zu Tagesordnungspunkt 8. 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Haushalts- und 
Finanzausschuss empfiehlt in Drucksache 17/3058, 
den Gesetzentwurf Drucksache 17/1817 abzu-
lehnen. Damit stimmen wir über den Gesetzentwurf 
selbst und nicht über die Beschlussempfehlung ab. 
Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind die SPD-Fraktion und die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – Die CDU-
Fraktion, die FDP-Fraktion, die AfD-Fraktion 

(Jochen Ott [SPD]: Die Grundschullehrer wer-
den sich bedanken!) 

und die drei fraktionslosen Abgeordneten. Möchte 
sich jemand enthalten? – Das ist nicht der Fall. Damit 
ist der Gesetzentwurf Drucksache 17/1817 mit 
dem eben festgestellten Abstimmungsergebnis in 
zweiter Lesung abgelehnt worden. 

Ich rufe auf: 

9 Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befris-
tung in § 15a Absatz 5 Satz 1 des Polizeigeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/3064  

zweite Lesung 

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen – das 
weiß das gesamte Parlament aber schon –, dass die 
Fraktion der AfD gemäß § 78 Abs. 1 der Geschäfts-
ordnung eine dritte Lesung beantragt hat.  

§ 78 Abs. 1 Sätze 2 und 3 unserer Geschäftsord-
nung lauten: 

„Im Übrigen findet eine dritte Lesung auf Antrag 
einer Fraktion oder eines Viertels der Mitglieder 
des Landtags statt. Dieser Antrag muss vor 
Schluss der Beratung der zweiten Lesung schrift-
lich bei der Präsidentin bzw. dem Präsidenten des 
Landtags eingereicht werden.“ 



Landtag   13.07.2018 

Nordrhein-Westfalen 59 Plenarprotokoll 17/33 

 

Das ist der Fall. Damit ist klar, dass es eine dritte Le-
sung geben wird. 

An dieser Stelle wird gerade ein zweiter Antrag ein-
gereicht. Es gibt noch folgenden Antrag von CDU 
und FDP dazu: 

„Unter Bezugnahme auf den Antrag der Fraktion 
der AfD vom 13. Juli 2018 zur Durchführung einer 
dritten Lesung zum oben genannten Gesetzent-
wurf beantragen wir, dass diese gemäß § 78 
Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung unmittelbar 
nach Schluss der zweiten Lesung durchgeführt 
wird.“ 

Das ist ein Geschäftsordnungsantrag, der sich auf 
das weitere Verfahren bezieht. Dass die dritte Lesung 
durchgeführt wird, ist klar; das ist nach der Geschäfts-
ordnung so geregelt. Es ist ein geschäftsordnender 
und damit verfahrensleitender Geschäftsordnungsan-
trag, über den wir jetzt erstens debattieren könnten 
und zweitens natürlich auch abstimmen müssen. 

Ich würde Ihnen gerne § 78 Abs. 2 Satz 2 noch ein-
mal vorlesen, damit alle den Wortlaut im Ohr haben: 

„Die dritte Lesung kann auch unmittelbar nach 
Schluss der zweiten Lesung erfolgen, wenn nicht 
eine Fraktion oder ein Viertel der Mitglieder des 
Landtags widerspricht; in diesem Fall findet die 
dritte Lesung frühestens am nächsten Sit-
zungstag statt.“ 

Wünscht jemand das Wort? – Herr Kollege Wagner. 

Zur Geschäftsordnung 

Markus Wagner (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir ha-
ben es hier aufgrund verschiedenster Versäumnisse 
der regierungstragenden Fraktionen mit dem Um-
stand zu tun, dass wir die Videoüberwachung wegen 
der Verfristung quasi im Schweinsgalopp verlängern 
sollen. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Das ist nicht zur Ge-
schäftsordnung!) 

Diesbezüglich haben wir eine dritte Lesung bean-
tragt. 

Wir haben auch in den Raum gestellt, dass wir einer 
dritten Lesung direkt im Anschluss an die zweite Le-
sung widersprechen könnten, dass wir diese Option 
jedenfalls haben. 

Nun hätte ich mich sehr darüber gefreut, mit Ihnen 
allen zusammen die Nacht zu verbringen – wobei ja 
0:05 Uhr kolportiert wurde. Innerhalb so kurzer Frist 
eine neue Sitzung einzuberufen, ist allerdings zumin-
dest rechtlich sehr umstritten. Das haben wir auch 
prüfen lassen. 

(Christian Dahm [SPD]: Ihr könnt ja wegblei-
ben!) 

Nachdem ich aber gelesen habe, dass der Kollege 
Kutschaty uns um 0:05 Uhr dann zu einem Fest der 
Demokratie einladen möchte, hat die AfD davon Ab-
stand genommen, dem von CDU und FDP gestellten 
Antrag zu widersprechen. 

(Zurufe) 

Wir werden also die dritte Lesung direkt nach der 
zweiten Lesung stattfinden lassen. – Ich danke 
Ihnen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank. – 
Da es keinen Widerspruch dagegen gibt, die dritte 
Lesung sofort und unmittelbar im Anschluss an 
die zweite Lesung durchzuführen, erübrigt sich 
eine Abstimmung über den Geschäftsordnungsan-
trag. Oder sieht jemand das anders? – Nein. 

Dann kann ich an dieser Stelle die Aussprache eröff-
nen. Bevor ich Herrn Kollegen Kerkhoff für die Frak-
tion der CDU das Wort erteile, möchte ich für das 
Protokoll feststellen – dazu bin ich gerade noch ein-
mal aufgefordert worden; das ist sicherlich formal völ-
lig richtig –, dass wir uns jetzt in der zweiten Lesung 
befinden und dass am Ende der zweiten Lesung na-
türlich auch eine Abstimmung erfolgt. 

Ich werde – so habe ich jetzt das große Einverneh-
men im Haus, was den weiteren Prozess und die 
Verfahrenssteuerung angeht, wahrgenommen – un-
mittelbar danach die dritte Lesung aufrufen. Dann 
werden wir wahrscheinlich auf Redebeiträge verzich-
ten können. Aber das können wir noch während der 
Debatte im Rahmen der zweiten Lesung bilateral klä-
ren. Wir werden dann natürlich die Abstimmung in 
dritter Lesung durchführen. – Auch dagegen erhebt 
sich kein Widerspruch. 

Herr Kollege Kerkhoff, jetzt haben Sie im Rahmen 
der zweiten Lesung das Wort. 

Matthias Kerkhoff (CDU): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Wir wollen die Regelungen, die wir zum 
Thema der Videoüberwachung haben, erhalten. 
Dazu ist es notwendig, heute eine kurze Verlänge-
rung einer Befristung vorzunehmen, bevor das ge-
samte Thema dann im Rahmen der Novellierung des 
Polizeigesetzes ohnehin zu regeln ist. Dazu bitten wir 
heute alle anderen Fraktionen um Zustimmung. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kerkhoff. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Ganzke. 
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Hartmut Ganzke (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutie-
ren hier in zweiter Lesung über den § 15a Polizeige-
setz und damit die Videobeobachtung – und nicht die 
Videoüberwachung, wie immer wieder gesagt wird – 
in Nordrhein-Westfalen. 

Seitens der SPD-Fraktion ist auf zwei Dinge hinzu-
weisen, und zwar erstens darauf, dass ich im Innen-
ausschuss mit der Kollegin Schäffer schon einmal 
gewettet habe, was eigentlich passiert, wenn der In-
nenminister seinen Gesetzentwurf zurückzieht und 
die Frist 31. Juli 2018 möglicherweise nicht sieht. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben schon 
darüber diskutiert und gesagt: Was passiert denn 
dann? 

Der 31. Juli 2018 steht doch im § 15a des aktuellen 
Gesetzes und auch in der Evaluation, die wir in der 
letzten Innenausschusssitzung noch einmal disku-
tiert haben. Es hat uns dann schon verwundert, dass 
wir, nachdem der Entwurf des neuen Polizeigesetzes 
zurückgezogen wurde, nicht sofort die Information 
erhalten haben, dass dort etwas gemacht werden 
muss. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als SPD-
Fraktion wollen aber – ich glaube, gemeinsam mit 
vielen Fraktionen hier – nicht nur die Sicherheit in 
Nordrhein-Westfalen, sondern auch das subjektive 
Sicherheitsgefühl der Menschen in Nordrhein-West-
falen unterstützen und werden deshalb hier in zwei-
ter Lesung zustimmen. Und ich verrate kein Geheim-
nis, wenn ich sage, dass wir auch in dritter Lesung 
zustimmen werden. 

Ich will aber noch eines anmerken: Wir hoffen, dass 
der Entwurf des neuen Polizeigesetzes, den Sie aus 
guten Gründen zurückgezogen haben, mit der gebo-
tenen Akribie und der gebotenen 

(Christian Dahm [SPD]: Sorgfalt!) 

Weitsicht überarbeitet wird, bevor er uns im Parla-
ment wieder vorgelegt wird. Denn diese Schlampig-
keit und Schludrigkeit, die beinahe dazu geführt 
hätte, dass die Videobeachtung nicht mehr möglich 
gewesen wäre, brauchen wir in Nordrhein-Westfalen 
nicht. 

Wir werden dem hier vorliegenden Gesetzentwurf 
trotzdem zustimmen. – Ich bedanke mich für die Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Ganzke. – Für die FDP-Fraktion spricht 
Herr Kollege Lürbke.  

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank. – Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Polizeiliche Vi-
deobeobachtung – Herr Ganzke hat gerade darauf 
hingewiesen: 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Genau, „Beobach-
tung“!) 

eben nicht -überwachung, sondern -beobachtung – 
nach klaren Regeln ist ein Baustein für mehr Sicher-
heit in Nordrhein-Westfalen.  

Diesen Baustein – darin ist sich die Nordrhein-West-
falen-Koalition einig – wollen wir weiter erhalten, und 
wir haben dies auch in der Novelle des Polizeigeset-
zes verankert.  

Das war auch Bestandteil der Anhörung. Wir haben 
immer gesagt, dass wir diese Anhörung nicht als 
Showveranstaltung sehen, sondern sie ernsthaft und 
gewissenhaft auswerten wollen.  

Insofern ist es richtig, dass wir uns dafür die Zeit neh-
men und das Polizeigesetz erst im Herbst verab-
schieden werden. Herr Kollege Ganzke, wir haben es 
nicht zurückgezogen – bitte auch auf die Feinheiten 
achten –, sondern es ist in den Herbst verschoben 
worden. 

Das macht aber diesen rein technischen Vorgang der 
Fristverlängerung nötig, damit die bewährte polizeili-
che Videobeobachtung auch im Übergang fortge-
führt werden kann. Wir denken, alles andere wäre 
fahrlässig, und bitten um Zustimmung für den Ge-
setzentwurf. – Herzlichen Dank. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Lürbke. – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen spricht Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Videobeobach-
tung stellt einen Eingriff in Grundrechte dar: in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmungsrecht 
und das Recht auf den Schutz der Privatsphäre. Da-
für gelten in unserem Rechtsstaat der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und das Übermaßgebot. Der 
Gesetzgeber ist, bevor er so etwas verlängert, gut 
beraten, hierzu Stellung zu nehmen.  

Herr Lürbke, wieder einmal haben Sie den Anspruch 
einer Bürgerrechtspartei verwirkt, indem Sie nicht 
einmal einen Satz zu dieser Abwägung gesagt ha-
ben. 

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP]) 

Das heißt nämlich: Maßnahmen, die in Grundrechte 
eingreifen, müssen erstens einen legitimen Zweck 
verfolgen, zweitens geeignet und erforderlich und 
drittens angemessen sein. Vom Gesetzgeber wird 
nun einmal verlangt, dass dazu eine sorgfältige Ab-
wägung stattfindet. 
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(Marc Lürbke [FDP]: Das ist doch abgehoben!) 

Genau deshalb haben wir diesen Paragrafen befris-
tet und eine Evaluierungsklausel ins Gesetz ge-
schrieben. Ich habe den Eindruck, dass wir die Ein-
zigen sind, die den Evaluierungsbericht überhaupt 
gelesen haben, 

(Zurufe von Marc Lürbke [FDP] und Bodo Lött-
gen [CDU]) 

denn, Herr Kollege, schauen wir einmal auf die Zu-
sammenfassung. Sie brauchen sich nur die letzten 
zwei Seiten durchzulesen. Das ist in dieser Debatte 
zumindest eine Erwähnung wert, denn in der Zusam-
menfassung steht auf Seite 54 – ich zitiere aus dem 
Bericht –: 

„Der wissenschaftliche Nachweis eines allgemein 
kriminalitätsreduzierenden Effekts der Videoüber-
wachung konnte bisher allerdings nicht überzeu-
gend geführt werden.“ 

Jetzt der letzte Satz: 

„Einigkeit besteht unter Praktikern auch darin, 
dass die Einsatz- und Ermittlungsarbeit durch die 
Videobeobachtung wesentlich erleichtert wird.“ 

Also wäre es zumindest einen Satz wert gewesen, 
noch einmal zu bilanzieren: Was kann Videobe-
obachtung? Sie ist ein Mittel zur Gefahrenabwehr, 
nicht zur Strafverfolgung, also zur Verhinderung von 
Straftaten, und sie kann – dieses Wort ist bedeu-
tungsvoll – Kriminalitätsbrennpunkte entschärfen.  

Aber – auch dies ist noch einmal wichtig festzuhalten, 
und auch das sagt der Bericht – Kameras aufzuhän-
gen allein reicht nicht. Die Abschreckungswirkung ist 
begrenzt. Es funktioniert nur, wenn die Einsatzreak-
tionszeiten tatsächlich gewährleistet sind, das heißt, 
wenn in weniger als einer Minute jemand da ist, um 
zu helfen, und wenn die Videobeobachtung in ein 
Gesamtkonzept mit den Kommunen eingebettet ist. 

Der Evaluierungsbericht – auch das gehört dazu, es 
an dieser Stelle zu erwähnen – kommt zu dem 
Schluss, dass dieser Effekt, der erzielt werden sollte, 
nicht überall gelungen ist. 

(Marc Lürbke [FDP]: Wie in Düsseldorf!) 

In Aachen ergab sich im nicht videobeobachteten 
Bereich eine stärkere Reduktion der Straftaten als im 
beobachteten Bereich, und in Dortmund zeigte sich 
sogar ein Anstieg des Kriminalitätsaufkommens im 
beobachteten Bereich.  

Alles in allem ist die Bilanz der Videobeobachtung 
auf Grundlage des § 15 a, sagen wir einmal, also 
sehr durchwachsen.  

In Düsseldorf, meiner Heimatstadt, finde ich das ei-
gentlich gut gelöst und dieses Mittel richtig einge-
setzt, denn hier sind diese Differenziertheit und die 
Rahmenbedingungen gut ausformuliert: Der Einsatz 

ist in Düsseldorf auf bestimmte Zeiten begrenzt. Die 
Altstadt hat nicht nur die Kameras, sondern auch 
eine erhöhte Präsenz von Einsatzhundertschaften. 

(Henning Höne [FDP]: Nur durch Videobe-
obachtung!) 

Ich hoffe, Herr Minister, das bleibt Düsseldorf auch 
erhalten, denn die Kameras wirken nur in dieser 
Kombination mit einer erhöhten Präsenz von Polizei, 
und genau das sagen uns auch die Altstadtwirte: 
Wichtiger als die Kameras sind uns die Polizisten vor 
Ort.  

In dieser Kombination – zu bestimmten Zeiten mit 
sehr kurzen Einsatzreaktionszeiten – kann das ein 
Mittel sein, Kriminalitätsbrennpunkte zu entschärfen. 
Videobeobachtung ist also bedingt – nicht allumfas-
send und immer – geeignet, an einzelnen Orten Kri-
minalitätsbrennpunkte abzumildern. 

Wofür Videobeobachtung aber nicht geeignet ist – 
das steht im Entwurf Ihres neuen Polizeigesetzes –: 
dass der Anwendungsbereich der Videobeobach-
tung ausgeweitet wird und sie nicht mehr nur an die 
konkreten Straftaten, die begangen werden, ge-
knüpft wird, sondern auch an Orten stattfinden kann, 
an denen Straftaten verabredet oder vorbereitet wer-
den – wie immer man das messen will. Wie wollen 
Sie das denn messen? 

(Zurufe von Henning Höne [FDP] und von 
Marc Lürbke [FDP]) 

Straftaten können Sie messen, aber wie wollen Sie 
solche Orte identifizieren? Es ist also im Grunde eine 
Ausweitung.  

Straftaten – das finde ich in Ihrem neuen Polizeige-
setz besonders verhängnisvoll – müssen nicht mehr 
an die Beschaffenheit des Ortes gekoppelt sein. Was 
heißt das übersetzt? Dass hier Verdrängungseffekte 
entstehen können, und genau das ist mit dem Ge-
setz, so wie es jetzt vorliegt – wir werden die Frist um 
ein halbes Jahr verlängern und dem zustimmen –, 
nicht beabsichtigt gewesen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit! 

Monika Düker (GRÜNE): Denn niemandem ist ge-
holfen, wenn wir Kriminalität nur an andere Orte ver-
schieben und sie nicht wirksam an einem Ort be-
kämpfen. 

Wir stimmen dem Gesetzentwurf zu und hoffen, dass 
das neue Polizeigesetz nicht nur in diesem Punkt 
deutlich nachgebessert wird. – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Düker. – Für die AfD-Fraktion spricht Herr Wag-
ner. 

Markus Wagner (AfD): Frau Präsidentin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich will es nicht allzu 
sehr in die Länge ziehen, aber einige Kleinigkeiten 
möchte ich doch noch sagen. 

Ich denke, spätestens nach der Anhörung im Innen-
ausschuss war klar, dass Ihr Gesetzentwurf zum Po-
lizeigesetz so nicht haltbar sein wird. Es war Ihnen 
klar, dass Sie diesen Gesetzentwurf im Juni/Juli nicht 
werden verabschieden können, sondern dass das 
frühestens im September möglich sein würde. 

Ebenso klar müsste Ihnen gewesen sein, dass die 
Videobeobachtung am 31. Juli verfristet.  

Aber so klar scheint Ihnen das doch nicht gewesen 
zu sein, denn sonst hätten wir uns nicht in dieser Wo-
che in einem außergewöhnlichen Verfahren darauf 
einlassen müssen, die Verfristung bei der Videobe-
obachtung zu verhindern und die Videobeobachtung 
zu verlängern. 

Das ist zumindest aus Sicht der AfD-Fraktion ein 
wichtiger Punkt. Denn in der letzten Innenausschuss-
sitzung hat die Evaluierung aus unserer Sicht erge-
ben, dass die Vorteile der Videoüberwachung die 
Nachteile deutlich überwiegen und dass es natürlich 
so ist, dass Videoüberwachung mit einer verstärkten 
Polizeipräsenz, mit einer schnelleren Anwesenheit 
von Polizei und Rettungskräften und Ähnlichem ein-
hergehen muss. 

Die Verlängerung ist der erste richtige Schritt. Damit 
ist es allerdings noch nicht getan. Ihre Arbeit wird da-
rin liegen, Videoüberwachung mit Präsenz von Poli-
zei und Rettungskräften zu koppeln, und zwar in ei-
ner angemessenen Zeit.  

Es nützt herzlich wenig, wenn wir irgendwo auf dem 
Land Videoüberwachung haben und die Polizei teil-
weise 20 Minuten braucht, um einzutreffen. Dement-
sprechend sollten Sie sich dem auch weiter anneh-
men.  

Wir stimmen der Verlängerung der Frist selbstver-
ständlich zu. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke schön, 
Herr Wagner. – Für die Landesregierung spricht Herr 
Minister Reul. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Erstens ist das Po-
lizeigesetz nicht zurückgezogen; es wird im Herbst 
verabschiedet. Wir erlauben uns nur, kluge Anregun-

gen, die von Fachleuten vorgetragen werden, zu be-
rücksichtigen, und nicht einfach irgendetwas durch-
zupeitschen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
der SPD) 

Jeder wählt sein Verfahren. Wir haben uns dafür ent-
schieden, die Bedenken und Hinweise aufzuneh-
men, zu prüfen und das, was notwendig ist, auch ein-
zubeziehen. 

Zweitens war natürlich klar, dass die bestehende Vi-
deobeobachtung zum 31. Juli verlängert werden 
muss, wenn das Polizeigesetz nicht im Juli verab-
schiedet wird. Wir haben auch einen klaren Vor-
schlag gehabt, wenn Sie sich erinnern, das nämlich 
an ein anderes Artikelgesetz anzuhängen.  

Nur weil eine andere Fraktion der Meinung war, das 
ginge nicht und es würden dann mögliche Rechts-
probleme auftreten, sind wir auf Nummer sicher ge-
gangen und haben dieses Verfahren gewählt, was 
uns jetzt in diese drei Lesungen bringt. Das gehört 
zur Wahrheit auch dazu. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Christian 
Dahm [SPD]: Trotzdem handwerklich schlecht 
gemacht! – Weitere Zurufe von Josefine Paul 
[GRÜNE] und Mehrdad Mostofizadeh 
[GRÜNE]) 

– Wir machen doch jetzt alles ordentlich, ganz unauf-
geregt. 

(Weitere Zurufe) 

– Passen Sie einmal auf: Fahren Sie in die Ferien, 
regen Sie sich ab, dann reden wir in der Sache wei-
ter. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zurufe 
von der SPD und den GRÜNEN) 

Wahr ist – das ist der dritte Punkt –, dass die unab-
hängige wissenschaftliche Evaluierung durchgeführt 
wurde. Die liegt erstens seit Mitte Juni vor und ist 
zweitens im Innenausschuss debattiert worden. Das 
Ergebnis ist relativ klar: Videobeobachtung leistet ei-
nen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit in unseren 
Städten und Gemeinden. 

Über die Frage, ob das ausreichend ist oder ob man 
das verändern muss, werden wir beim Polizeigesetz 
wieder streiten. Dazu gibt es verschiedene Meinun-
gen; wir werden sehen. 

Im Übrigen, Frau Kollegin Düker, hatte die Evaluie-
rung nicht die Aufgabe, einzelne Standorte zu bewer-
ten, sondern es ging um die Gesamtwirkung der Vi-
deobeobachtung. Es ein klares positives Ergebnis; 
an dem ist nicht zu deuteln. Eigentlich hätte man so-
gar die ganze Ermächtigung aufheben, total entfris-
ten können.  
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Wir schlagen aber jetzt vor – und das ist auch rich-
tig –, das Gesetz nur bis Ende dieses Jahres zu ver-
längern, weil wir Handlungssicherheit haben wollen. 
Keiner will, dass in der Zwischenzeit – weil eben 
Sommerferien sind und wir dem Polizeigesetz den 
letzten Schliff geben – die Videobeobachtung außer 
Kraft gesetzt wird. Dazu dient dieses Verfahren; das 
ist eigentlich alles. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke schön, 
Herr Minister Reul. – Damit sind wir am Ende der 
Aussprache zur zweiten Lesung des Gesetzentwur-
fes. Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht 
der Fall. Dann schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf Drucksache 17/3064. Wer diesem Gesetzent-
wurf in zweiter Lesung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – 
Das sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, 
die AfD und die drei fraktionslosen Abgeordneten. 
Vielen Dank. Stimmt jemand dagegen? – Das ist 
nicht der Fall. Möchte sich jemand enthalten? – Das 
ist auch nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/3064 in zweiter Lesung einstimmig 
angenommen und verabschiedet worden. 

Dritte Lesung 

So wie wir das eben miteinander verabredet haben, 
rufe ich unmittelbar zur dritten Lesung des Gesetz-
entwurfes der Fraktion der CDU und der Fraktion der 
FDP Drucksache 17/3064 – Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristung in § 15a Abs. 5 Satz 1 
des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfa-
len – auf. 

Falls jemand das Wort in der dritten Lesung wünscht, 
würde ich jetzt die Aussprache eröffnen. – Das ist 
nicht der Fall.  

Dann kommen wir sofort zur Schlussabstimmung in 
dritter Lesung gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 unserer Ge-
schäftsordnung über den Gesetzentwurf Drucksache 
17/3064.  

Wer diesem Gesetzentwurf in dritter Lesung seine 
Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um 
das Handzeichen. – Das sind CDU, SPD, FDP, 
Bündnis 90/Die Grünen, die AfD und die drei frakti-
onslosen Abgeordneten. Vielen Dank. Stimmt je-
mand dagegen? – Das ist nicht der Fall. Möchte sich 
jemand enthalten? – Das ist auch nicht der Fall. Da-
mit ist der in Rede stehende Gesetzentwurf Druck-
sache 17/3064 in dritter Lesung einstimmig ange-
nommen und verabschiedet worden. Vielen Dank. 

(Vereinzelter Beifall) 

Bevor ich den Tagesordnungspunkt 10 aufrufe, muss 
ich auf die gestrige Sitzung des Parlaments zurück-
kommen. In der gestrigen Plenarsitzung hat der Ab-
geordnete Christian Dahm während der Rede des 
Abgeordneten Dr. Christian Blex zu Tagesordnungs-
punkt 7 einen Zwischenruf getätigt, der im vorläufi-
gen Protokoll erfasst ist und den wir auf Wunsch von 
Herrn Dr. Blex selbstverständlich haben überprüfen 
lassen.  

Die Überprüfung ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass ich Herrn Kollegen Christian Dahm für diesen 
Zwischenruf eine nichtförmliche Rüge auszuspre-
chen habe, was ich hiermit tue. 

(Vereinzelter Beifall von der FDP und der AfD) 

Ich bitte Sie, Herr Kollege Dahm, im Rahmen der kol-
legialen Zusammenarbeit sich selbst noch einmal an-
zuschauen, was Sie da gesagt haben und Ihre Kon-
sequenzen daraus zu ziehen. 

(Unruhe – Rainer Schmeltzer [SPD]: Die FDP 
stellt sich an die Seite der AfD! Herr Rasche, 
das war ein Armutszeugnis!) 

– Wenn sich die Aufregung legt, weil jetzt alle gern 
wissen möchte, was ich nicht sage, rufe ich auf: 

10 Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Stär-
kung des Kreistags und zur Änderung kom-
munalrechtlicher, haushaltsrechtlicher und 
steuerrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2994 

erste Lesung 

Ich eröffne die Aussprache. Frau Ministerin Schar-
renbach hat jetzt das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! 

(Unruhe – Glocke) 

Mit diesem Gesetz wollen wir eine wichtige kommu-
nalverfassungsrechtliche Weichenstellung rechtzei-
tig vor der nächsten Kommunalwahl schaffen. Des-
halb lassen Sie mich kurz die wesentlichen Änderun-
gen, die wir Ihnen zur Beratung und Beschlussfas-
sung vorlegen, erläutern. 

Wir wollen an der bewährten Kreisordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen festhalten. Deshalb enthält 
der Gesetzentwurf in Art. 2 eine ganz einfache und 
unmissverständliche Regelung: Das Gesetz zur Stär-
kung des Kreistags vom 15. Dezember 2016 wird 
aufgehoben.  
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